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12 Kommunalwahl 2014 - Offentliche Bekanntmachung
zur Einreichung der Wahlvorschlége fiir die Kommu-
nalwahl am 25. Mai 2014 in KéIn

A. Ausgangslage

Der Wahltag wurde durch Bekanntmachung des Ministeriums
far Inneres und Kommunales vom 16. Oktober 2013 auf den
25. Mai 2014 bestimmt.

Fir die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in KdIn fordere ich
auf, Wahlvorschléage fur die Wahl des Rates und die Wahl der
Mitglieder in den Bezirksvertretungen einzureichen, § 24 der
Kommunalwahlordnung NRW (im Folgenden KWahlO).

Die notwendigen Vordrucke kdnnen bei der Wahlorgani-
sation der Stadt Kéin, HollweghstraBe 22-26, 51103 Kolin,
wahrend der allgemeinen Dienststunden nach vorheriger
telefonischer Terminabsprache - Telefon 0221/ 221 - 21212
- abgeholt werden. Die Vordrucke kénnen auch per E-Mail
unter der E-Mail-Adresse wahlen@stadt-koeln.de angefor-
dert werden.

Die Wahlvorschlége fiir die Wahl des Rates und die Wahl
der Mitglieder in den Bezirksvertretungen sind spatestens
bis zum

07. April 2014, 18.00 Uhr

bei der Wahlorganisation der Stadt Koin
HollweghstraBe 22-26
51103 KéIn

einzureichen, §§ 15 Abs. 1 Satz 1, 16 Abs. 3 Kommunal-
wahlgesetzes NRW (im Folgenden KWahlG). Es handelt
sich hierbei um eine Ausschlussfrist, daher konnen nach
diesem Zeitpunkt keine Wahlvorschldage angenommen
und keine fehlerhaften Wahlvorschlage korrigiert werden.

Es wird ausdrtcklich empfohlen, die Wahlvorschlége so recht-
zeitig einzureichen, dass mdégliche Mangel, die die Giltigkeit
der Wahlvorschlage bertihren, noch vor dem Fristende besei-
tigt werden konnen.

B. Wahlvorschlage fiir die Wahl des Rates der Stadt Kéin

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 KWahIG und der §§
24 bis 26 und 31 KWahlO in der jeweils giltigen Fassung wird
hingewiesen.

Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten:

1. Wahlvorschlage kdnnen von politischen Parteien (Partei-
en) im Sinne des Artikels 21 Grundgesetz (im Folgenden
GG), von Gruppen von Wahlberechtigten (W&hlergruppen)
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerber/in-
nen) eingereicht werden.

Wabhlbar ist, wer am Wahltag Deutsche oder Deutscher
im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG ist oder die Staatsan-
gehorigkeit eines Mitgliedstaates der Européischen Ge-
meinschaft besitzt, am Tag der Wahl das achtzehnte Le-
bensjahr vollendet hat und mindestens seit drei Monaten
in dem Wahlgebiet seine Hauptwohnung hat (§ 12 Abs. 1
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KWahlG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 KWahIG).

Als Bewerber/in einer Partei oder einer Wahlergruppe kann
nach § 17 Abs. 1 KWahlIG in einem Wahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung im Wahlgebiet hierzu gewéhlt worden ist. Kommt
eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die
Partei oder Wahlergruppe ihre Bewerber/innen in einer Ver-
sammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen.

Die Bewerber/innen und die Vertreter/innen flr die Vertre-
terversammlungen sind gemaB § 17 Abs. 2 Satz 1 KWahIG
in geheimer Wahl zu wéhlen. Entsprechendes gilt fur die
Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/innen auf der
Reserveliste und fir die Bestimmung der Ersatzbewerber/
innen. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tag des Zusam-
mentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt
ist. Als Vertreter/in fur eine Vertreterversammlung kann nur
gewdhlt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur
Wahl der Vertreter/innen einberufenen Versammlung im
Wahlgebiet wahlberechtigt ist, § 17 Abs. 3 KWahIG.

Die Vertreter/innen fir die Vertreterversammlung und
die Bewerber/innen sind innerhalb der letzten 15 Mo-
nate vor Ablauf der Wahlperiode, die Bewerber/innen
fur die Wahlbezirke frihestens nach der offentlichen
Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahl-
bezirke zu wahlen, § 17 Abs. 4 KWahIG. Die Einteilung
des Kolner Stadtgebietes in 45 Wahlbezirke gemaB
§ 3 Abs. 2 a KWahlG ist im Amtsblatt der Stadt Kolin,
Nr. 31 vom 02. August 2013, veréffentlicht worden.
Das Ergebnis der Bewerberwahl ist endglltig, es sei denn,
dass die in der Satzung der Partei oder Wahlergruppe
hierfir vorgesehene Stelle gegen den Beschluss einer
Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erhebt.
Das Abstimmungsverfahren ist daraufhin zu wiederholen.
Nach § 17 Abs. 7 KWahlG regeln die Parteien und Wahler-
gruppen das Nahere Uber die Wahl der Vertreter/innen flr
die Vertreterversammlung, Uber die Einberufung und Be-
schlussféhigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung sowie Uber das Verfahren fir die Wahl der Bewerber/
innen durch ihre Satzungen. Eine Ausfertigung der Nieder-
schrift Uber die Wahl der Bewerberin/des Bewerbers mit
Angaben (ber Ort und Zeit der Versammlung, Form der
Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter/in-
nen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung
ist gemaB § 17 Abs. 8 KWahlO mit dem Wahlvorschlag
einzureichen. Hierbei haben der/die Leiter/in der Ver-
sammlung und zwei von ihm/ihr bestimmte Teilnehmer/
innen gegenliber dem Wahlleiter an Eides statt zu versi-
chern, dass die Wahl der Bewerber/innen in geheimer Ab-
stimmung erfolgt ist, § 17 Abs. 8 Satz 2 KWahlG.

Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an
Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung
der Reihenfolge der Bewerber/innen und die Bestimmung
der Ersatzbewerber/innen in geheimer Abstimmung er-
folgt sind.

Ein Wahlvorschlag ist nur dann gtltig, wenn die Nieder-
schrift und die Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf
der Einreichungsfrist vorgelegt werden.

Ist die Partei oder Wahlergruppe in der im Zeitraum der
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht unun-
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terbrochen in der zu wahlenden Vertretung, im Landtag
oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im
Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag
nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach
demokratischen Grundsétzen gewdhlten Vorstand, eine
schriftliche Satzung und ein Programm hat. Das gilt nicht
fur Parteien, die die Unterlagen gemaB § 6 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tag der
Wahlausschreibung ordnungsgemaB beim Bundeswahl-
leiter eingereicht haben, § 15 Abs. 2 KWahIG.

Das Ministerium flr Inneres und Kommunal machte am
21. November 2013, MBI. NRW. 2013, S. 499 o6ffentlich
bekannt,

e welche Parteien, die auf Landesebene organisiert
sind, dem Bundeswahlleiter die Unterlagen einge-
reicht haben,

e wo und bis zu welchem Zeitpunkt Antrage auf Bestéa-
tigung der ordnungsgemaBen Einreichung von Sat-
zung und Programm eingereicht werden kénnen.

Wahlvorschlage von Parteien und Wahlergruppen nach
Ziffer 5 dieser Bekanntmachung missen gemaB § 15 Abs.
2 Satz 3 KWahlG ferner von mindestens 20 Wahlberech-
tigten des Wahlbezirks, fir den die/der Kandidat/in auf-
gestellt ist, persdnlich und handschriftlich unterzeichnet
sein; dies gilt auch fir Wahlvorschldge von Einzelbewer-
ber/innen.

Ein Wahlvorschlag ist nur dann gultig, wenn die ordnungs-
gemaBe Unterzeichnung bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist vorgelegt wird.

Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11a
zu § 26 Abs. 1 Satz 1 KWahlO eingereicht werden. Er
muss enthalten:

e den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei
oder Wahlergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht;
Wahlvorschldge von Einzelbewerber/innen kdnnen
durch ein Kennwort gekennzeichnet werden.

e  Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum,
Geburtsort, Staatsangehorigkeit und  Anschrift
(Hauptwohnung) der/des Bewerbers/in; bei Beamten
und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 oder 6 KWahlG
sind auch der Dienstherr und die Beschéftigungsbe-
hérde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei
der sie angestellt sind, anzugeben.

Der Wahlvorschlag soll ferner den Namen, die Anschrift
und die Telefonnummer der Vertrauensperson und ihrer/
inres Stellvertreters/in enthalten.

Der Wahlvorschlag muss

e Dbei einer Partei oder Wahlergruppe von der fir das
Wahlgebiet zusténdigen Leitung (§ 15 Abs. 2 Satz 1
des KWahlG),

° bei Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern von
diesen selbst oder einer/einem anderen Wahlberech-
tigten

unterzeichnet sein.

Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 20 Wahlberech-
tigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf
amtlichen Formbléattern nach dem Muster der Anlage 14a
zu § 26 Abs. 3 Satz 1 KWahlO zu erbringen. Dabei ist Fol-
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gendes zu beachten:

e Die Formblatter werden auf Anforderung vom Wahl-
leiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind
die Bezeichnung der Partei oder Wéhlergruppe, die
den Wahlvorschlag einreichen will oder bei Einzelbe-
werbern/innen gegebenenfalls das Kennwort sowie
Familienname, Vorname und Wohnort der/des vor-
zuschlagenden Bewerbers/in anzugeben. Der Wahl-
leiter hat diese Angaben im Kopf der Formblatter zu
vermerken.

e  Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag un-
terstiitzen, mussen die Erklarung auf dem Formblatt
personlich und handschriftlich unterschreiben. Die
Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Tag der
Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) der/des
Unterzeichners/in sowie der Tag der Unterzeichnung
sind von der/dem Unterzeichner/in personlich und
handschriftlich auszufillen. Ein/e Wahlberechtigte/r
kann gemaB § 26 Abs. 3 Nr. 4 KWahlO nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen; hat sie/er mehrere Wahlvor-
schlage unterzeichnet, so ist ihre/seine Unterschrift
auf allen Wahlvorschldgen ungiiltig; die gleichzeitige
Unterzeichnung einer Reserveliste bleibt unberthrt.
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlages durch die/
den Bewerber/in ist zuldssig.

10. Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufligen:

e die Erklarung der/des Bewerbers/in nach dem Mus-
ter der Anlage 12a zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 KWahlO,
dass sie/er ihrer/seiner Aufstellung zustimmt und fir
keinen anderen Wahlvorschlag in einem Wahlbezirk
KdIns seine Zustimmung zur Benennung als Bewer-
ber/in gegeben hat; die Erklarung kann auch auf dem
Wabhlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zu
§ 26 Abs. 1 Satz 1 KWahlO abgegeben werden,

e  bei Wahlvorschlagen von Parteien oder Wéhlergrup-

pen eine Ausfertigung der Niederschrift (ber die Ver-
sammlung der Partei oder Wahlergruppe zur Aufstel-
lung der Bewerber/innen, im Falle eines Einspruchs
nach § 17 Abs. 6 KWahlG auch eine Niederschrift
Uber die wiederholte Abstimmung, mit den nach § 17
Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an
Eides statt, sofern nicht bereits eine Ausfertigung der
Niederschrift und der Versicherung an Eides statt ei-
nem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefugt
ist.
Die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage
9a zu § 26 Abs. 4 Nr. 3, § 31 Abs. 3 Satz 3 KWahlO
gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem
Muster der Anlage 10a zu § 26 Abs. 4 Nr. 3 KWahlO
abgegeben werden,

e sofern sich Beamte und Angestellte nach § 13 Abs. 1
oder 6 KWahlG bewerben, eine Bescheinigung tber
ihr Dienst- oder Angestelltenverhaltnis.

11. Fir die Reserveliste kénnen gemaB § 16 Abs. 1 KWahIG

nur Bewerber/innen benannt werden, die fir eine Partei
oder eine Wahlergruppe auftreten.

Die Reserveliste muss von der fir das Wahlgebiet zustan-
digen Leitung der Partei oder Wahlergruppe unterzeichnet
sein.

Ist die Partei oder Wahlergruppe in der im Zeitpunkt der
Wahlausschreibung (§ 14 Abs. 1 des KWahIG) laufenden
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Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wéahlenden
Vertretung, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvor-
schlages aus dem Land im Bundestag vertreten, so muss
die Reserveliste von 100 Wahlberechtigten des Wahlge-
bietes Koéln persdnlich und handschriftlich unterzeichnet
sein.

Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein/e
Bewerber/in, unbeschadet der Reihenfolge im Ubrigen,
Ersatzperson fir eine/n im Wahlbezirk oder fur eine/n auf
einer Reserveliste aufgestellte/n Bewerber/in sein soll, §
16 Abs. 2 KWahIG.

12. Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zu
§ 31 Abs. 1 Satz 1 KWahlO eingereicht werden. Sie muss
enthalten:

e den Namen der Partei oder Wéhlergruppe, gegebe-
nenfalls mit Kurzbezeichnung, die die Reserveliste
einreicht,

e  Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum,
Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung) der/des Be-
werbers/in in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten
und Angestellten nach § 13 Abs. 1 und 6 des KWahIG
sind auch der Dienstherr und die Beschéftigungsbe-
horde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei
der sie angestellt sind, anzugeben.

Sie soll ferner den Namen, die Anschrift und die Telefon-
nummer der Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten.

18. Soll ein/e Bewerber/in auf der Reserveliste Ersatzperson
flr eine/n im Wahlbezirk oder fiir eine/n auf der Reserve-
liste aufgestellte/n andere/n Bewerber/in sein (§ 16 Abs. 2
KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten:

° den Familiennamen und Vornamen der/des zu erset-
zenden Bewerbers/in,

e den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Re-
serveliste in dem oder unter der der/die zu ersetzen-
de Bewerber/in aufgestellt ist.

14. Fir die Unterzeichnung der Reserveliste gilt § 26 Abs. 1
Satz 3 KWahlO entsprechend (siehe auch Ziffer 8 dieser
Bekanntmachung).

15. Muss die Reserveliste von mindestens 100 Wahlberech-
tigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf
amtlichen Formbléattern nach dem Muster der Anlage 14b
zu § 31 Abs. 3 Satz 2, § 72 Abs. 3 Satz 2 KWahlO zu
erbringen. Bei der Anforderung der Formblatter ist die Be-
zeichnung der Partei oder Wéhlergruppe anzugeben (sie-
he auch Ziffer 9 dieser Bekanntmachung).

C. Wahlvorschlage fiir die Wahl der Mitglieder in den Be-
zirksvertretungen

Auf die Bestimmungen des § 46a des KWahIG und der §§ 70 bis
72 KWahlO in der jeweils gliltigen Fassung wird hingewiesen.

Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten:
1. Listenwahlvorschlage fir die Wahl der Mitglieder in den

Bezirksvertretungen kénnen von Parteien und Wahler-
gruppen eingereicht werden.

§ 16 KWahlIG findet entsprechende Anwendung mit der

MaBgabe, dass

e  der Listenwahlvorschlag von der fiir das Gebiet der
kreisfreien Stadt KoIn zusténdigen Leitung der Partei
oder Wahlergruppe unterzeichnet sein muss,

e die Zahl der nach § 16 Abs. 1 Satz 3 des KWahlG er-
forderlichen Unterschriften von Wahlberechtigten 50
betragt und

e dass ein/e Bewerber/in, unbeschadet inrer/seiner Be-
werbung fur die Wahl des Rates, nur in einem Listen-
wahlvorschlag benannt werden darf.

Wahlbar ist, wer am Wahltag Deutsche oder Deutscher im
Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG ist oder die Staatsangeho-
rigkeit eines Mitgliedsstaates der Europédischen Gemein-
schaft besitzt, am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr
vollendet hat und mindestens seit drei Monaten in dem
Wahlgebiet seine Hauptwohnung hat (§ 12 Abs. 1 KWahIG
in Verbindung mit § 7 Abs. 1 KWahlIG).

Als Bewerber/in in einem Listenwahlvorschlag kann nur
benannt werden, wer in einer Mitglieder-, Vertreter- oder
Wahlberechtigtenversammlung im Gebiet der kreisfreien
Stadt KéIn oder des Stadtbezirks hierzu gewahlt worden
ist (siehe auch B. Ziffern 3 und 4 dieser Bekanntmachung).

Der Listenwahlvorschlag soll nach dem Muster der Anla-
ge 11c zu § 72 Abs. 1 Satz 1 KWahlO eingereicht werden.

Er muss enthalten:

e den Namen der Partei oder Wahlergruppe, die den
Listenwahlvorschlag einreicht,

e  Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum,
Geburtsort, Staatsangehdrigkeit und Anschrift
(Hauptwohnung) der Bewerber/innen in erkennba-
rer Reihenfolge; bei Beamten und Angestellten nach
§ 13 Abs. 1 und 6 KWahIG sind auch der Dienstherr
und die Beschéaftigungsbehdrde oder die Gesell-
schaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie angestellt
sind, anzugeben.

Er soll ferner den Namen, die Anschrift und die Telefon-
nummer der Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten.

Soll ein/e Bewerber/in in einem Listenwahlvorschlag
Ersatzperson fir eine/n in dem Listenwahlvorschlag
benannte/n andere/n Bewerber/in sein, so muss der Lis-
tenwahlvorschlag ferner enthalten:

e den Familien- und Vornamen der/des zu ersetzenden
Bewerbers/in,

e die laufende Nummer des Listenwahlvorschlages,
unter der die/der zu ersetzende Bewerber/in aufge-
stellt ist.

Mussen die Listenwahlvorschldge von Wahlberechtigten
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtli-
chen Formblattern nach dem Muster der Anlage 14b zu §
31 Abs. 3 Satz 2, § 72 Abs. 3 Satz 2 KWahlO zu erbringen.
Bei der Anforderung der Formblatter ist die Bezeichnung
der Partei oder Wéhlergruppe anzugeben.
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6. Dem Listenwahlvorschlag sind ferner beizufiigen:

e die Erklarung der/des Bewerbers/in nach dem Muster
der Anlage 12b zu § 31 Abs. 3 Satz 5, § 72 Abs. 4
Nr. 1 KWahlO, dass sie/er der Aufstellung zugestimmt
und dass sie/er fir keinen anderen Listenwahlvor-
schlag in einem Stadtbezirk der Stadt K&In ihre/seine
Zustimmung zur Benennung als Bewerber/in gege-
ben hat; die Erklarung kann auch auf dem Listen-
wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11c zu
§ 72 Abs. 1 Satz 1 KWahlO gegeben werden,

e eine Ausfertigung der Niederschrift Uber die Ver-
sammlung der Partei oder Wahlergruppe zur Aufstel-
lung der Bewerber/innen mit der nach § 46a Abs. 1 in
Verbindung mit § 17 Abs. 8 KWahIG vorgeschriebe-
nen Versicherung an Eides statt, sofern nicht bereits
eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versi-
cherung an Eides statt einem anderen Listenwahl-
vorschlag im Gebiet der Stadt KéIn beigefligt ist. Die
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 9b zu
§ 72 Abs. 4 Nr. 3 KWahlO gefertigt, die Versicherung
an Eides statt nach dem Muster der Anlage 10b zu §
72 Abs. 4 Nr. 3 KWahlO abgegeben werden,

e sofern sich Beamte oder Angestellte nach § 13 Abs.
1 oder 6 KWahlIG bewerben, eine Bescheinigung Giber
ihr Dienst- oder Angestelltenverhéltnis.

Parteien und Wahlergruppen, die in der im Zeitpunkt der
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht ununter-
brochen in der zu wéhlenden Bezirksvertretung, in einer an-
deren Bezirksvertretung Kolns, im Rat der Stadt, im Land-
tag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im
Bundestag vertreten sind und fir die die Unterlagen geman
§ 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter nicht
vorliegen, haben auBerdem einzureichen:

e den Nachweis, dass der fir das Gebiet der Stadt KoIn
zustéandige Vorstand nach demokratischen Grundsat-
zen gewahlt ist, und zwar durch beglaubigte Abschrift
oder einer Ausfertigung der bei der Wahl gefertigten
Niederschrift oder durch die schriftliche Erklarung
mehrerer bei der Wahlhandlung anwesenden Perso-
nen,

e  jhre Satzung und ihr Programm.

Reicht die Partei oder Wahlergruppe mehrere Wahlvor-
schlage im Gebiet der Stadt K&In ein, so missen diese
Nachweise nur einmal eingereicht werden.

Jurgen Roters
Oberbiirgermeister
und Wahlleiter
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13

Wahl zum Européischen Parlament 2014
Bekanntmachung fiir Staatsangehérige der librigen
Mitgliedstaaten der Europdischen Union (Unionsbiir-
ger) zur Wahl zum Europdischen Parlament in der
Bundesrepublik Deutschland

Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der Abgeordneten des Eu-
ropaischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland
statt. An dieser Wahl kdnnen Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie
am Wahltag

1.

die Staatsangehdrigkeit eines der Ubrigen Mitgliedstaaten
der Européaischen Union besitzen,

das 18. Lebensjahr vollendet haben,

seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik
Deutschland oder in den Ubrigen Mitgliedstaaten der
Européischen Union eine Wohnung innehaben oder sich
mindestens seit dieser Zeit sonst gewdhnlich aufhalten
(auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender
Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet),

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem
Mitgliedstaat der Europdischen Union, dessen Staatsan-
gehdrigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Eu-
ropéischen Parlament ausgeschlossen sind,

in ein Wahlerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutsch-
land eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt
nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stel-
len; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt
werden.

Einem Antrag, der erst nach dem 04. Mai 2014 bei der
zustandigen Gemeindebehdrde eingeht, kann nicht mehr
entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlord-
nung).

Sind Sie bereits aufgrund lhres Antrages bei der Wahl am
13. Juni 1999 oder einer spateren Wahl zum Europaischen
Parlament in ein Wahlerverzeichnis der Bundesrepub-
lik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter
Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von
Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Vor-
aussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum
oben angegebenen 21. Tage vor der Wahl (04. Mai 2014)
gegenuber der zustédndigen Gemeindebehérde auf einem
Formblatt beantragen, nicht im Wé&hlerverzeichnis gefuhrt
zu werden. Dieser Antrag gilt fur alle kiinftigen Wahlen
zum Europaischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag
auf Eintragung in das Wahlerverzeichnis stellen.

Sind Sie bei friiheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wahl-
verzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetra-
gen worden, missen Sie flr eine Teilnahme an der Wahl
einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wahlerver-
zeichnis stellen.

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug
in die Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter Antrag
auf Eintragung in das Wahlerverzeichnis erforderlich.
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Antragsvordrucke (Formbléatter) sowie informierende Merkblat-
ter kdnnen bei den Gemeindebehdrden in der Bundesrepublik
Deutschland angefordert werden.

Sie erreichen die Wahlorganisation der Stadt Kéln unter fol-
genden Kontaktdaten:

Stadt Koln

Wahlorganisation

Hollweghstr. 22-26

51103 KoIn

Tel.: 0221 - 221 - 21212

Fax: 0221 — 221 21922

E-Mail: wahlen@stadt-koeln.de

FUr ihre Teilnahme als Wahlbewerberin oder Wahlbewerber ist
u. a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. die Staatsangehdrigkeit eines Mitgliedstaates der Europa-
ischen Union besitzen,

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem
Mitgliedstaat der Europaischen Union, dem Sie angeh6-
ren, von der Wéhlbarkeit ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wahlerverzeich-
nis oder mit den Wahlvorschldgen ist eine Versicherung
an Eides statt abzugeben Uber das Vorliegen der o. g. Vor-
aussetzungen flUr die aktive oder passive Wahlteilnahme.
Koéln, den 20.12.2013 Guido Kahlen
Stadtwahlleiter
(Stadtdirektor)

14 Veranderungssperre fiir einen Teilbereich der Ortsla-
ge in KéIn-Altstadt/Siid
Arbeitstitel: Nérdliche SeverinstraBe (Bezirksteilzentrum)
in KdIn-Altstadt/Sud

Da die Satzung Uber eine Veranderungssperre fir einen Teil-
bereich der Ortslage in Koln-Altstadt/Std mit dem Arbeits-
titel — Nordliche SeverinstraBe (Bezirksteilzentrum) in K&ln-
Altstadt/Std — im Amtsblatt Nummer 55 vom 12. Dezember
2012 und Nummer 16 vom 24. April 2013 nicht wirksam be-
kannt gemacht worden ist, wird sie erneut bekannt gemacht.

Satzung

tiber eine Veranderungssperre fiir einen Teilbereich der
Ortslage in KéIn-Altstadt/Sid
Arbeitstitel: Nordliche SeverinstraBBe (Bezirksteilzentrum)
in K6In-Altstadt/Sid

vom 19. Dezember 2013
Der Rat der Stadt KéIn hat in seiner Sitzung vom 20. Septem-

ber 2012 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414) - in der
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bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - in Verbindung
mit § 7 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW
2023) - in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung -
diese Satzung beschlossen:

§1

Der Oberblrgermeister und ein Ratsmitglied des Stadtent-
wicklungsausschusses haben am 16. Dezember 2011 im
Wege einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 Absatz 2
Satz 1 GO NRW einen Beschluss Uber die Aufstellung eines
Bebauungsplanes fur das Gebiet zwischen SeverinstraBe, An
St. Katharinen, AchterstraBe, RosenstraBe, westliche Grenze
des o6ffentlichen Parkplatzes, AchtergaBchen, dstliche Grenze
der SeverinstraBBe, Kartauserhof, westliche Grenze der Flursti-
cke 469 und 139/4, westliche und nérdliche Grenze des Flur-
stlicks 139/2, westliche Grenze der SeverinstraBBe, stdliche
und westliche Grenze der Flurstiicke 112/4, 112/1 und 247,
westliche Grenze des Flurstlicks 758/115, JakobstraBe, west-
liche Grenze der Flurstiicke 376, 363 und 362, JosephstraBe,
westliche Grenze der Flurstiicke 351 und 341, Im Dau, west-
liche und noérdliche Grenze des Flurstiicks 741/30, westliche
Grenze der Flurstiicke 447 und 304 bis 312 (alle Gemarkung
Koln, Flur 12), Karl-Berbuer-Platz, westliche Grenze der Flur-
stlicke 426 und 409 (beide Gemarkung KoIn, Flur 10) und Per-
lengraben (B 55) in K&In-Altstadt/Siid gefasst.

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 7. Februar 2012 die
Dringlichkeitsentscheidung vom 16. Dezember 2011 geneh-
migt.

Zur Sicherung der Planung wird flir den kiinftigen Planbereich
eine Veranderungssperre angeordnet.

§2

Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der Verédnderungssperre ergibt
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§3

Rechtswirkung der Veranderungssperre

In dem der Verdnderungssperre unterliegenden Planbereich
dirfen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgefihrt
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.
Hierzu zahlen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung,
Anderung oder Nutzungsanderung von baulichen Anlagen
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedurfen oder die der Bauauf-
sichtsbehérde angezeigt werden mussen.

b) erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veranderun-
gen von Grundstlicken und baulichen Anlagen, deren
Verédnderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§4

Ausnahmen

Wenn Uberwiegende o6ffentliche Belange nicht entgegenste-
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hen, kann von der Verdnderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden.

Die Entscheidung Uber Ausnahmen trifft der Oberburgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§5

Inkrafttreten

Die Veranderungssperre tritt mit dem Tag ihrer 6ffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall auBer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spatestens
jedoch gemaB § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der &ffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
»Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung ver-
langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermo-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiftihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflich-
tigen beantragt.”

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
»,Dauert die Veranderungssperre langer als vier Jahre Gber
den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurlickstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den
Betroffenen fir dadurch entstandene Vermdgensnachteile
eine angemessene Entschadigung in Geld zu leisten.”

Es wird auf die Voraussetzungen flr die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von
Méngeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:

,»(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berlicksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften Gber das Ver-
héltnis des Bebauungsplanes und des Flachennut-
zungsplanes und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mangel des
Abwagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-

chung des Flachennutzungsplanes oder der Satzung

schriftlich gegenliber der Gemeinde unter Darlegung des
die Verletzung begriindenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.”

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
»(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten dieses Gesetzbuchs ist fir die Rechtswirksamkeit des
Flachennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem
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Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berthrten
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hat-
ten bekannt sein mlssen, in wesentlichen Punkten
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

2. die Vorschriften tiber die Offentlichkeits- und Behor-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a
Absétze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung
der Vorschriften einzelne Personen, Behdérden oder
sonstige Trager offentlicher Belange nicht beteiligt
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch
unerheblich waren oder in der Entscheidung beriick-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu,
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
figbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach
§ 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung
mit § 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer
1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz
3 Satz 2 die Angabe dariiber, dass von einer Umwelt-
prufung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 (
auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) die
Voraussetzungen fur die Durchflhrung der Beteili-
gung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind;

3. die Vorschriften Uber die Begrindung des Flachen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
wirfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich,
wenn die Begriindung des Flachennutzungsplanes
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollsténdig ist;
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begriindung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollstandig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:

»(2) Fur die Rechtswirksamkeit der Bauleitplane ist auch

unbeachtlich, wenn

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selb-
sténdigen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2)
oder an die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringen-
den Grilinde fir die Aufstellung eines vorzeitigen Be-
bauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind;

2. § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des
Bebauungsplanes aus dem Flachennutzungsplan
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem
Flachennutzungsplan ergebende geordnete stadte-
bauliche Entwicklung beeintrachtigt worden ist;

3. der Bebauungsplan aus einem Flachennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschlieBlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoBen
worden ist, ohne dass die geordnete stadtebauliche
Entwicklung beeintréchtigt worden ist.”
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§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:

»,Méngel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 sind, kdnnen nicht als Mangel der Abwagung
geltend gemacht werden; im Ubrigen sind Mangel im Ab-
wagungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich
und auf das Abwéagungsergebnis von Einfluss gewesen
sind.”

AuBerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1
der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

,Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-

rechtliche Bestimmungen und Flachennutzungsplédne
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkliindung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
maB &ffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Blrgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniber
der Gemeinde vorher geriigt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Kéln, den 19. Dezember 2013 Der Oberbirgermeister
gez. Roters
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Stadtplanungsamt

Anlage zur Satzung der Stadt Koln tiber eine Veranderungssperre in Koln-Altstadt/Siid fur
den Geltungsbereiche des Bebauungsplanes "Noérdliche SeverinstraBe Bezirksteilzentrum™
Arbeitstitel: "Nordliche SeverinstraBe Bezirksteilzentrum"

in Koln-Altstadt/Siid
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15 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung und Offenlage des Entwurfs zur 2. Ande-
rung eines Bebauungsplans im vereinfachten
Verfahren
Arbeitstitel: WeststraBe in KéIn-Meschenich, 2. Ande-
rung

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
14. November 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt

1. das Verfahren zur 2. Anderung des Bebauungsplanes
65360/05 gemaB § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 8 Baugesetzbuch (BauGB) fiir das Gebiet stdlich der
WeststraBe (Gemarkung Rondorf, Flur 50, Flurstiicke 581,
582, 584, 585 und 587) in Kéln-Meschenich —Arbeitstitel:
WeststraBe in Kéln-Meschenich, 2. Anderung— als ver-
einfachtes Verfahren gemaB § 13 BauGB einzuleiten;

2. den Anderungsentwurf mit gestalterischen Festsetzungen
nach § 3 Absatz 2 BauGB mit der als Anlage beigefligten
Begriindung 6ffentlich auszulegen.

Hinweis: GemaB § 13 Absatz 3 Baugesetzbuch wird darauf
hingewiesen, dass von einer Umweltpriifung nach § 2 Absatz
4 Baugesetzbuch abgesehen wird.

Die 6ffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Anderungsent-
wurfs Nummer 65360/05 mit gestalterischen Festsetzungen
mit Begriindung erfolgt in der Zeit vom 23. Januar bis 24. Fe-
bruar 2014 einschlieBlich beim Stadtplanungsamt (Stadthaus),
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdlin,

Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,

sowie nach besonderer Vereinbarung,
in Zimmer 09.B 02.

Waéhrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléssig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der &ffentlichen Auslegung (§
3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspétet geltend ge-
macht hat, aber hatte geltend machen koénnen.

Kdln, den 3 Januar 2014 Der Oberbirgermeister
gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit dffentlich bekannt gemacht.

Kéln, den 3 Januar 2014 Der Oberbiirgermeister
gez. Roters

16 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplidnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs im verein-
fachten Verfahren
Arbeitstitel: Am Botanischen Garten in KdIn-Riehl

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
12. Dezember 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Offentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch in
Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Bauge-
setzbuch des Bebauungsplan-Entwurfs Nummer 68479/04
mit gestalterischen Festsetzungen fir das Gebiet zwischen
dem Riehler Gurtel, der Stammheimer StraBe, der Nordgren-
ze des Botanischen Gartens und der Amsterdamer StraBe in
K&In-Riehl — Arbeitstitel: Am Botanischen Garten in K&In-Riehl

Ziel der Planung ist es, zum Schutz der historischen Vorgéarten,
Stellplatze in diesen auszuschlieBen.

Hinweis: GemaB § 13 Absatz 3 Baugesetzbuch wird von einer
Umweltprifung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch abgesehen.

Die 6ffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs Num-
mer 68479/04 mit Begriindung erfolgt in der Zeit vom 23. Ja-
nuar bis 24. Februar 2014 einschlieBlich beim Stadtplanungs-
amt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln,

Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09.B 06.

Wahrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléssig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung (§
3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspétet geltend ge-
macht hat, aber hatte geltend machen kénnen.

Ko&ln, den 20. Dezember 2013 Der Oberbiirgermeister,
in Vertretung

gez. Franz-Josef Hoing,
Beigeordneter



Amtsblatt der Stadt Koln

Ausgegeben am 15. Januar 2014

Nummer 2 Seite 27

17  Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung und Offenlage der Fluchtlinienplane zum
Zwecke der Aufhebung
Arbeitstitel: EgonstraBe in K&In-Stammheim/-Flittard

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
14. November 2013 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieft,

1. das Verfahren zur Aufhebung der Fluchtlinienplane 1032 und
1033 fiir einen circa 77 m breiten und circa 1 350 m lan-
gen Bereich, ndrdlich und &stlich des Klarwerkes Stamm-
heim gelegen, zuzuglich einer nérdlich des Klarwerkes
am Hochwasserdamm gelegenen kleinen Fldche in Kéin-
Stammbheim/-Flittard — Arbeitstitel: EgonstraBe in Koin-
Stammheim/-Flittard — nach § 2 Absatz 1 in Verbindung mit
§ 1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) einzuleiten und ihn
zum Zwecke der Aufhebung mit der als Anlage beigefligten
Begriindung und den nach Einschatzung der Gemeinde we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen nach § 3 Absatz 2 BauGB o6ffentlich auszulegen;

2. von einer friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit nach
§ 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB abzusehen.

Hinweis: Es wurde eine Umweltpriifung nach § 2 Absatz 4
Baugesetzbuch einschlieBlich Prognose der Nullvariante (Plan
wird nicht aufgehoben) durchgefihrt. Fir die Umweltbelange
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1 a Baugesetzbuch wurden
keine erheblichen Auswirkungen festgestellt. Uberwachungs-
maBnahmen nach § 4 ¢ Baugesetzbuch ergeben sich nicht.

Die o6ffentliche Auslegung der aufzuhebenden Fluchtlinienpla-
ne Nummer 1032 und 1033 mit Begriindung erfolgt in der Zeit
vom 23. Januar bis 24. Februar 2014 einschlieBlich beim Stadt-
planungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdlin,
Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09.B 25.

Waéhrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kénnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unbericksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléssig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der &ffentlichen Auslegung (§
3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspétet geltend ge-
macht hat, aber hatte geltend machen kénnen.

Koéln, den 3. Januar 2014 Der Oberbirgermeister
gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Ko6ln, den 3. Januar 2014 Der Oberbirgermeister
gez. Roters

18 Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit an der
Bauleitplanung gemaB § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch
Stadtebauliches Planungskonzept: BahnstraBe in
KéIln-Rodenkirchen

In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt des Dezernates
Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr hat ein Inves-
tor fur einen Bereich zwischen der Friedrich-Ebert-StraBe, der
Konrad-Adenauer-StraBe, den rlckwartigen Grundsticks-
grenzen der FrankstraBe und der Stadtbahnlinie 16 in KoIn-
Rodenkirchen (Arbeitstitel: BahnstraBe in KéIn-Rodenkirchen)
ein stadtebauliches Planungskonzept erarbeitet.

Ziel ist es, nach Abbruch der ehemaligen Fabrikgebdude
der Lebensmittel- und Papierproduktion, eine drei- bis vier-
zehngeschossige Neubebauung zu ermdglichen. Es soll ein
Wohnquartier mit circa 340 Wohneinheiten und einer dreigrup-
pigen Kita sowie einem Baukérper fiir die Kammeroper ent-
stehen. Neben den bereits vorhandenen Buroflachen sollen
im geringen Umfang weitere gewerbliche Flachen entstehen.
Der ruhende Verkehr soll in zwei Quartiersgaragen mit circa
500 bis 550 Pkw-Stellplatze untergebracht werden. Es ist die
Festsetzung eines Mischgebietes vorgesehen. Die betroffe-
nen Flachen werden bisher gewerblich genutzt und sind im
Flachennutzungsplan Uberwiegend als Gewerbegebiet darge-
stellt. Weiterhin soll eine gewerbliche Nutzung und eine Wohn-
bebauung festgesetzt werden.

Das stéadtebauliche Planungskonzept wird am Dienstag, den
28. Januar 2014, um 19 Uhr im riickwartigen Birogeb&aude der
Konrad-Adenauer StraBe 25 in 50996 KoIn-Rodenkirchen 6f-
fentlich vorgestellt. Alle Blrgerinnen und Blrger sind herzlich
eingeladen und kénnen wéhrend der Veranstaltung Vorschlage
zur Planung auBern.

Telefonische Auskiinfte gibt das Stadtplanungsamt zu den re-
gularen Burozeiten unter den Rufnummern 0221 / 221-27008
oder 0221/ 221-22843.

Schriftliche Stellungnahmen zur Planung kdnnen bis ein-
schlieBlich Montag den 10. Februar 2014 an den Bezirksbdr-
germeister des Stadtbezirks Rodenkirchen, Mike Homann,
Birgeramt Rodenkirchen, HauptstraBe 85, 50996 Koln (mike.
homann@stadt-koeln.de) gerichtet werden.

Mike Homann
Bezirksblrgermeister
des Stadtbezirkes Rodenkirchen

Es ladt ein:
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19 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans
Arbeitstitel: Hiuschensweg in KéIn-Bickendorf

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
12. Dezember 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt, nach § 12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13a BauGB ein Bebauungsplanver-
fahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan) fiir das Gebiet
zwischen Hauschensweg und Subbelrather StraBe/Griiner
Brunnenweg, 6stlich angrenzend an die Rosenhofsiedlung in
KdéIn-Bickendorf — Arbeitstitel: Hiuschensweg in KdIn-Bicken-
dorf — einzuleiten mit dem Ziel, Wohnen festzusetzen.

Koéln, den 3. Januar 2014 Der Oberbiirgermeister
gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

KoélIn, den 3. Januar 2014 Der Oberbirgermeister
gez. Roters

20 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Offenlage des Entwurfs einer Flachennutzungsplan-
Anderung
Arbeitstitel: Neuordnung ehemaliger Rangierbahnhof
KéIn-Nippes (Rbf K-Nippes)

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
12. Dezember 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Offentliche Auslegung geméB § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch des
Entwurfszur125.AnderungdesFlachennutzungsplansim Stadt-
bezirk5, KéIn-Nippes. Das Plan&dnderungsgebietliegtimBereich
des ehemaligen Rangierbahnhofs KdIn-Nippes (Rbf K-Nippes)
Arbeitstitel: Neuordnung ehemaliger Rangierbahnhof Koln-
Nippes (Rbf K-Nippes)

Im Rahmen einer Neuordnung des gesamten Bereichs des
ehemaligen Rangierbahnhofs K&In-Nippes sollen nicht mehr
genutzte und von der Bahnnutzung freigestellte Bahnflachen
einer neuen gewerblichen Nutzung zugeflihrt beziehungswei-
se flr bereits gewerblich genutzte Flachen Planungssicherheit
geschaffen werden.

Hinweis: Eine Umweltprifung nach § 2 Absatz 4 Baugesetz-
buch wurde durchgefiihrt. Es sind folgende Arten umweltbe-
zogener Informationen verfligbar:

Faunistische Erfassungen aus drei Plangenehmigungsverfah-
ren im Bereich des ehemaligen Rangierbahnhofs mit Erkennt-
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nissen unter anderem zu V6geln, Amphibien, Reptilien, Tag-
und Nachtfaltern, Heuschrecken sind ausgewertet worden.
Erkenntnisse zu Larmbelastungen sind aus der Schalltechni-
schen Untersuchung der Plangenehmigung ,,Neubau Abstell-
gruppe Gleise 111-119 Bahnhof Nippes“ entnommen.

Die Unterlagen liegen im Rahmen der Offenlage zur Einsicht
bereit.

Im Umweltbericht sind weitere Angaben zu folgenden Umwelt-
belangen vorhanden:

Natur und Landschaft, Landschaft / Ortsbild, Wasser, Klima
und Luft, Mensch, Gesundheit, Bevolkerung (u.a. Larm).

Die 6ffentliche Auslegung des Entwurfs der 125. Anderung des
Flachennutzungsplans mit Begriindung erfolgt in der Zeit vom
23. Januar bis 24. Februar 2014 einschlieBlich beim Stadtpla-
nungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kalin,
Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09.C 28.

Wahrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kénnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben.
Koln, den 8. Januar 2014 Der Oberburgermeister,
in Vertretung

gez. Franz-Josef Hoing,
Beigeordneter

21 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplinen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Aufstellung eines Bebauungsplans
Arbeitstitel: ,,Park-and-ride-Anlage Bonner StraBe” in
KdIn-Raderthal

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
12. Dezember 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss

1. beschlieBt, nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
einen Bebauungsplan fir das Gebiet stdlich der StraBe
Heidekaul, westlich der Bonner StraBe, nordlich der Mili-
tarringstraBe und 6stlich der Wohnbebauung (Heidekaul 1
bis 9) — Arbeitstitel: “Park-and-ride-Anlage Bonner StraBe”
in Kéin-Raderthal — aufzustellen mit dem Ziel, eine Park-
and-ride-Anlage, eine Flache flir Sportanlagen (Tennisan-
lage) sowie den vorhandenen Baumbestand als 6ffentli-
che Griunflache festzusetzen;

2. nimmt das stadtebauliche Planungskonzept — Arbeitstitel:
“Park-and-ride-Anlage Bonner StraBe” in KéIn-Raderthal
— zur Kenntnis;

3. beschlieBt die Durchfiihrung der frithzeitigen Offentlich-
keitsbeteiligung nach § 3 Absatz 1 BauGB nach Modell 1.
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Ko6ln, den 3. Januar 2014 Der Oberbiirgermeister

gez. Roters
Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Kéln, den 3. Januar 2014 Der Oberbirgermeister
gez. Roters

22 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung und Offenlage einer Flichennutzungs-
plan-Anderung
Arbeitstitel: HinterlanderschlieBung an der Kochwiesen-
straBe in KéIn-Holweide

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
12. Dezember 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt

1. fir den im planungsverbindlichen Flachennutzungsplan
(FNP) in der Anlage 2 dargestellten Bereich eine Planan-
derung gemaB § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch (BauGB) mit
dem Ziel einzuleiten, Gemeinbedarfsflache (Schule) in
Wohnbauflache umzuwandeln;

2. auf eine frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung zu verzich-
ten, da die Unterrichtung und Erdrterung gemas § 3 Ab-
satz 1 BauGB im Parallelverfahren zum Bebauungsplan
73480/06 - Arbeitstitel: KochwiesenstraBe in Koéln-Hol-
weide — bereits stattgefunden hat;

3. die 193. Anderung des Flachennutzungsplanes im Stadt-
bezirk 9, Koln-Mdulheim, — Arbeitstitel: Hinterlanderschlie-
Bung an der KochwiesenstraBe in Kéln-Holweide — geméaBi
§ 3 Absatz 2 BauGB mit der gemaB § 5 BauGB als Anla-
gen 1 bis 4 beigefuigten Begrindung und Umweltbericht
offenzulegen.

Hinweis: Eine Umweltprifung nach § 2 Absatz 4 Baugesetz-
buch wurde durchgefihrt. Es sind folgende Arten umweltbe-
zogener Informationen verfligbar:

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag: Eingriffs- / Ausgleich-
bilanz mit Nachweis der vollstandigen Kompensation der
Eingriffe; Larmuntersuchung: Untersuchung des StraBen,-
Schienen- und Gewerbeldrms fiir den Tag und Nachtzeitraum;
Artenschutz: Begehungen im zur Brutvogelerfassung und zur
Erfassung von Fledermdusen;

archaologische Untersuchung: Anlage und Auswertung von
acht Geosondagen;

solarenergetische Untersuchung: Ermittlung passiv-solarer
Gewinne;

Versickerungsgutachten: Durchfihrung von vier Versicke-
rungsversuchen;

Im Umweltbericht sind weitere Angaben zu folgenden Umwelt-
belangen vorhanden:

Pflanzen, Tiere, Eingriff / Ausgleich, Landschaft / Ortsbild, Bo-
den, Wasser, Klima und Luft, L&rm, Kultur- und sonstige Sach-
guter.
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Die 6ffentliche Auslegung des Entwurfs der 193. Anderung des
Flachennutzungsplans mit Begriindung erfolgt in der Zeit vom
23. Januar bis 24. Februar 2014 einschlieBlich beim Stadtpla-
nungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdlin,
Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09.C 28.

Wahrend der Auslegungsfrist kdbnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kénnen bei der Beschlussfas-
sung lber die Flachennutzungsplan-Anderung unberiicksich-
tigt bleiben.

Koln, den 3. Januar 2014 Der Oberburgermeister
gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Kdln, den 3. Januar 2014 Der Oberbiirgermeister
gez. Roters

23 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Aufstellung und Offenlage eines Bebauungsplan-
Entwurfs im vereinfachten Verfahren
Arbeitstitel: Drosselweg/Finkenplatz in K&In-Niehl

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.
Dezember 2013 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt,

1. den Aufstellungsbeschluss vom 13.09.2012 betreffend
den Bebauungsplan-Entwurf 67490/08 um das Gebiet
der Grundstlicke beidseitig des Niehler Kirchweges zwi-
schen Friedrich-Karl-StraBe und Niehler StraBe, beidseitig
des Drosselweges, beidseitig der Niehler StraBe zwischen
Niehler Kirchweg und der Griinflache nérdlich der Specht-
straBe, der Grundstliicke am Finkenplatz und die auf der
Westseite der SpechtstraBe in KéIn-Niehl — Arbeitstitel:
Drosselweg/Finkenplatz in Kéln-Niehl — zu verkleinern;

2. den Bebauungsplan-Entwurf 67490/08 mit gestalterischen
Festsetzungen fir die Grundstiicke beidseitig des Niehler
Kirchweges zwischen Friedrich-Karl-StraBe und Niehler
StraBe, beidseitig des Drosselweges, beidseitig der Nieh-
ler StraBe zwischen Niehler Kirchweg und Finkenplatz und
die Grundstlicke an der sudlichen und &stlichen Seite des
Finkenplatzes nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB)
in Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13
BauGB mit der als Anlage beigefiigten Begriindung 6f-
fentlich auszulegen.

Hinweis: GemaB § 13 Absatz 3 Baugesetzbuch wird von einer
Umweltprifung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch abgesehen.
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Die 6ffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs Num-
mer 67490/08 mit Begriindung erfolgt in der Zeit vom 23. Ja-
nuar bis 24. Februar 2014 einschlieBlich beim Stadtplanungs-
amt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdlin,

Montag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

in Zimmer 09.B 06.

Wahrend der Auslegungsfrist kdnnen Stellungnahmen abge-
geben werden, Uber die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der Beschlussfas-
sung Uber den Bebauungsplan unbericksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléssig,
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der &ffentlichen Auslegung (§
3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspétet geltend ge-
macht hat, aber hatte geltend machen kénnen.

Kdln, den 3. Januar 2014 Der Oberbirgermeister
gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit dffentlich bekannt gemacht.

Ko6ln, den 3. Januar 2014 Der Oberbiirgermeister
gez. Roters

24 Einziehung eines Teilstiicks im Bereich Alte Wallgas-
se und der MagnusstraBe in Kdln-Altstadt-Nord
hier: Bekanntmachung der Absicht der Einziehung

Es ist beabsichtigt, eine StraBenteilflache im Eckbereich Alte
Wallgasse/MagnusstraBe in KdéIn-Altstadt-Nord, Gemarkung
KolIn, Flur 21, Teilstlick aus Flurstlick 583, fiir den 6ffentlichen
Verkehr einzuziehen. DarUber hinaus soll eine ca. 5,5 gm groBe
bereits Uberbaute Teilflache des StraBenlandflurstlicks Mag-
nusstraBe, Gemarkung Koln, Flur 21, Teilstlick aus Flurstlick
733, eingezogen werden.

Die Einziehung entspricht den kinftigen planungsrechtlichen
Festsetzungen, durch die eine stéddtebauliche Neuordnung in
diesem Bereich ermdglicht werden soll und erfolgt damit aus
Uberwiegenden Griinden des 6ffentlichen Wohles.

Nach § 7 Abs. 4 StraBen- und Wegegesetz NRW ist die Ab-
sicht der Einziehung mindestens drei Monate vor der Einzie-
hungsverfligung 6ffentlich bekanntzumachen, um Gelegenheit
zu Einwendungen zu geben.

Ein Plan, aus dem die Lage der einzuziehenden Flachen er-
sichtlich ist, kann beim

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdéln, Zim-
mer 13 C 61,
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von 8.00 - 16.00 Uhr,
von 8.00 — 18.00 Uhr,
von 8.00 — 12.00 Uhr

montags und donnerstags
dienstags
mittwochs und freitags

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23904) eingesehen werden.

Einwendungen konnen beim Oberbilrgermeister der Stadt
Koln, Bauverwaltungsamt, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Koaln, schriftlich oder mindlich zur Niederschrift erklart
werden.

Die Absicht der Einziehung wird hiermit 6ffentlich bekannt ge-
macht.

Der Oberbiirgermeister
Im Auftrag
Cornelia Muller

25 Jahresabschluss der Stadtbahngesellschaft Rhein-
Sieg mbH i. L. zum 31. Dezember 2012

Mit Schreiben vom 22. Juli 2013 wurden alle Gesellschafter
aufgefordert — im Rahmen eines schriftlichen Gesellschaf-
terbeschlusses — den Jahresabschluss der Stadtbahngesell-
schaft Rhein-Sieg mbH i. L. zum 31. Dezember 2012 fest-
zustellen und Uber den Ausgleich des Bilanzverlustes 2012
zu beschlieBen. Bis zum 7. Oktober 2013 haben sémtliche
Gesellschafter schriftlich ihr Votum Ubermittelt bzw. einem
schriftlichen Beschlussverfahren zugestimmt. Im Ergebnis ist
festzustellen, dass die Gesellschafterversammlung den Jah-
resabschluss 2012 festgestellt hat.

Der in dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 ausgewiesene
Bilanzverlust von 4.477.486,43 EUR wird geméaB § 7 Abs. (2)
bis (4) des Gesellschaftsvertrages durch Nachschisse der
Gesellschafter von 70.899,43 EUR, die im Verhéltnis der Ge-
schéaftsanteile zueinander aufzubringen sind, teilweise aus-
geglichen. Der darUber hinausgehende Betrag in H6he von
4.406.587,00 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss und Lagebericht kénnen bei Bedarf im
Verwaltungsgebdude 1 der Kolner Verkehrs-Betriebe AG,
ScheidtweilerstraBe 38, 50933 Koln, 2. OG, zu den Ublichen
Geschéftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Priifung des Jahresabschlusses beauftragte West-
Rhein-Treuhand Zacharias & Demmer oHG, Wirtschaftspri-
fungsgesellschaft, KdIn, hat am 04. Juni 2013 folgenden un-
eingeschrénkten Bestatigungsvermerk erteilt:

»An die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L.

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung
der Buchfiuhrung und den Lagebericht der Stadtbahngesell-
schaft Rhein-Sieg mbH i. L., KdIn, fir das Geschéftsjahr vom
01. Januar bis 31. Dezember 2012 geprift. Die Buchflihrung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den
ergdnzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.



Amtsblatt der Stadt Koln

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geflihrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchfiihrung und Uber den Lagebe-
richt abzugeben.

Mit Ausnahme des im folgenden Absatz festgestellten Pri-
fungshemmnisses haben wir unsere Jahresabschlussprifung
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsétze ord-
nungsmaBiger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist
die Prifung so zu planen und durchzuflihren, dass Unrichtig-
keiten und Verst6Be, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungs-
méaBiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei
der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kennt-
nisse Uber die Geschaftstatigkeit und tber das wirtschaftliche
und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen
Uber mdgliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Prifung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in
Buchflhrung, Jahresabschluss und Lagebericht tiberwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze
und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertre-
ter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prifung mit der im nachfolgenden Absatz dar-
gestellten Ausnahme eine hinreichend sichere Grundlage fir
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat mit Ausnahme der folgenden Einschréan-
kung zu keinen Einwendungen geflhrt.

Das Staatliche Rechnungsprifungsamt Koln hat in 2010 die
Zuweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz (GVFG) und dem Gesetz Uber den 6ffentlichen Personen-
nahverkehr NRW (OPNVG NRW) fir BaumaBnahmen der SRS
i. L. gepriift. Nach den Feststellungen des Staatlichen Rech-
nungspriufungsamtes sind die Auftragsvergaben teilweise
nicht entsprechend den zuwendungsrechtlichen Vorschriften
erfolgt. VergabeverstdBe kénnen, je nach Grad des VerstoBes,
zu Zuschussriickforderungen fiihren. Uber das potentielle Vor-
handensein weiterer VergabeverstdBe bei abgerechneten und
noch nicht abgerechneten MaBnahmen der SRS i. L. kann
derzeit keine hinreichende Aussage getroffen werden. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass der Jahresabschluss be-
zlglich nicht vollsténdig passivierter Zuschussriickforderun-
gen fehlerhaft ist.

Mit dieser Einschrankung entspricht der Jahresabschluss nach
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen
Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften und den ergénzen-
den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt
unter Beachtung der Grundsétze ordnungsmaBiger Buchfih-
rung ein den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild
der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Mit
der genannten Einschrankung steht der Lagebericht im Ein-
klang mit einem den gesetzlichen Vorschriften entsprechen-
den Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und
Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Kdln, 04. Juni 2013
Die Liquidatoren
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26 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Errichtung eines Wasserspiels auf dem Breslauer
Platz - Springbrunnen/Zierbrunnen - 2014-0012-3-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fur Selbstabholer: Ausgabestelle: Zimmer 10 A 04
Vergabenummer: 2014-0012-3-c

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe offentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach missen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfiihrung: Koin - Altstadt Nord, Breslauer Platz
Kurze Beschreibung des Auftrags:

Herstellung eines Wasserspiels innerhalb einer bestehenden
Platzflache. Leistung umfasst Versorgungsleitungen Elektro
und Wasser, Entsorgung Abwasser, Betonfertigteilschacht mit
Technikkammer und Reservoirkammer, Wasserspiel Ausris-
tung von Fontédnendusen (7 Stlick) bis Wasserférderung aus
Reservoir, Sandfilter Umwaélzung, Filter fir Frischwasser, LED-
Beleuchtung je Fonténe, Leckagepumpe, Niveaumessung,
Betriebsszenarien vollautomatisiert, Schalt-/ Elektroschrank,
Schachtausristung, Wasserspielfliche mit Oberbau in Natur-
steinpflaster 10/10/10, Betriebsfertige Anlage.

Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.

Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

8,00 m Kanalanschluss PP DN150 an &éffentlichen Kanal
32,00 m Erdarbeiten fur Anschluss E an Netz Rheinenergie
17,00 m Erdarbeiten fir Anschluss E+Wasser im Bereich Was-
serspiel

66,00 m Versorgung Wasserspiel Beleuchtung/Wasser Leer-
rohr DN150

11,00 m Ablaufleitung Wasserspiel in Reservoir PP Rohrkanal
DN150

81,00 m2 Ausbau Wasserspielflache, Natursteinpflaster, As-
phalttragschicht, Kiestragschicht

7,00 Stiuck Dusen- / Beleuchtungstdpfe

3,00 Stick Ablaufe in Wasserspielflache

1,00 Stick Fertigteil-Stahlbetonbauwerk Technikschacht Lx-
BxH (5,50x2,50x2,90)

technische Ausrlstung Technikschacht

- Estrich, Klinker, Wand / Deckenimprégnierung

- Einstieg 800/800 Reservoir mit Abdeckung und Steigleiter

- Einstieg 1000/1000 Reservoir mit Abdeckung und Steigleiter
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- Zulauf Reservoir, Ablaufschieber, Uberlaufkasten in Reser-
voir, 2 externe Liftungen

- Wasseransaugung, Filterkorb, Schieber, Pass+Ausbaustiick,
Umwaélzpumpe circa 20 I/s

- Drucksystem Wasserspieldisen fur 7 Fonténen

- Wasserversorgung, Verteilung, Reinigung

- Quarzsandfilter 15 m3/h, automatische Rickspulung
elektrotechnische Ausristung Technikschacht

- E Anschluss / Schalt- und Steuerschrank, Messeinheiten,
Leckagepumpe

- Steuereinheit mit Szenarien und Automatisierung, Anbinung
der Komponenten

- Potentialausgleich

- LED RGB Beleuchtung Wasserspiel mit Steuerung, Verka-
belung

Optionen: nein

Vertragslaufzeit der Auftragsausfiihrung: 5,5 Monate, 165 Tage

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16
VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter Vertreterin
oder bevollméchtigtem Vertreter.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit:

Jahresumsatz der letzten drei Jahre.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsféahigkeit:
Zulassung fir Arbeiten im 6ffentlichen StraBenland der Stadt
Kdin

Zulassung fir Arbeiten an 6ffentlichen Kanalisationsanlagen
der StEB Kdéln A6R

Praqualifikation Tief- und StraBenbau: Erd-/Verbauarbeiten,
Entwasserungsanlagen, Betonarbeiten, Oberbauschichten,
Pflasterarbeiten

Praqualifikation Betonfertigteil (Schacht), Zertifiziertes Beton-
fertigteilwerk

Praqualifikation flr Trinkwasserinstallation, Elektroinstallation,
Anlagen-Automatisierung

Praqualifikation fir Wasserspielanlage: Eigennachweise, Re-
ferenzen

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: sind dem
Angebot beizufligen

Teilnahmekriterien (objektive Kriterien flr die Auswahl der be-
grenzten Zahl von Bewerbern) mit Gewichtung: 50 % Eignung,
50 % Referenzen

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Kéin,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Ko6ln

Telefon: 0221 / 221-26884, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélnBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
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nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestéatigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fur die Unterlagen:

Fur Abholer: 14,55 Euro, Bei Versand: 16,95 Euro
Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 22.01.2014

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
29.01.2014, 11.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 29.04.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kdln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kd&In

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Er6ffnung der Angebote dirfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Kéln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Koin

27 Offentliche Ausschreibung nach VOB
AuBensanierung Turnhalle Albert-Schweitzer-StraBe 8,
Kéln - Landschaftsbauarbeiten - 2014-0023-2-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kaoln

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fur Selbstabholer: Ausgabestelle

Vergabenummer: 2014-0023-2-c

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe o&ffentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach missen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausflhrung: Realschule Albert-Schweitzer-StraBe 8,
51145 KoIn

Kurze Beschreibung des Auftrags:

Geplant ist die Sanierung und Wiederherstellung der Freianla-
gen zwischen Turnhalle

Albert Schweitzer StraBe und der 6stlich angrenzenden Sport-
anlage am Schulzentrum
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NachtigallenstraBe in K&In- Porz- Wahn.

320 gm Geholze roden

840 gm Asphalt und Pflaster abbrechen

470 cbm Boden ausbauen, entsorgen oder wiedereinbauen
625 gm Tragschicht ausbauen, entsorgen oder wiedereinbau-
en

70 cbm Grabenaushub herstellen

125 cbm Versickerungssubstrat liefern und einbauen

200 cbm Tragschichten liefern und einbauen

925 Betonsteinpflaster, haufwerkporig liefern und einbauen
30 Ifm Betonfertigblécke liefern einbauen

50 m Stabgitterzaun liefern und einbauen

100 gm Pflanzflache herstellen und pflegen

800 gm Rasenflache herstellen und pflegen

9 Stuck Mastleuchten liefern und einbauen

Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
siehe Kurze Beschreibung

Beginn und Ende der Auftragsausfiihrung:

Beginn: 03/2014 Ende 04/2014

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16
VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollméachtigter Vertreterin
oder bevollméchtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfiihrung: keine
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: mit dem
Angebot

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100%

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Kolin,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Ko&ln

Telefon: 0221 / 221-25216, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt flr die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoéInBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestatigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen:

Fir Abholer: 14,80 Euro, Bei Versand: 17,20 Euro
Empfohlener Schlusstermin fur die Anforderung von Unterla-
gen: 28.01.2014

Frist fUr die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
05.02.2014, 10 Uhr

Zuschlagsfrist: 05.05.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéin, Zentrales
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Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: lhre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Eroffnung der Angebote dirfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Koin

28 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Neusser StraBe - Bodenbelagsarbeiten - 2014-0026-
4-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fur Selbstabholer: Zimmer 10A04

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOB

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe o&ffentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach missen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfiihrung: Neusser StraBe 421, 50737 Koin

Kurze Beschreibung des Auftrags: Bodenbelagsarbeiten ei-
nes zweigeschossigen Erweiterungsbaus als Passivhaus ohne
Keller

Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.

Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

- circa 1.150 gm Linoleum liefern und verlegen

- circa 120 Ifdm Anschlussprofile liefern und verlegen
Optionen: nein

Beginn und Ende der Auftragsausflihrung:

Beginn: April 2014 Ende April 2014

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16
VOB/B.
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Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter
Vertreterin oder bevollmachtigtem Vertreter.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit: Jahresumsatz der letzten drei Jahre.
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:
Referenzen und Anzahl der Mitarbeiter.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Der Jahres-
umsatz der letzten drei Jahre, die Referenzen und die Anzahl
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kénnen nach Aufforde-
rung verlangt werden.

Juristische Personen muissen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die flr die Ausfihrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen konnen gefordert werden bei: Stadt Kéln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Kd&in

Telefon: 0221 / 221-32554, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KolnBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestatigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fur die Unterlagen:

Fir Abholer: 8,70 Euro, Bei Versand: 11,10 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 27.01.2014

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
03.02.2014, 11.15 Uhr

Zuschlagsfrist: 05.05.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Eréffnung der Angebote durfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollméchtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Koin

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgén-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“.
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29 Offentliche Ausschreibung nach VOL
TollerstraBe - Einrichtung von 1 Kunstraum, 2
Werkraumen, 1 Maschinenraum und Nebenraumen -
2014-0022-4-q

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 K&ln

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle , Zimmer 10A04
Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe offentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach missen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfuhrung: Max-Ernst-Gesamtschule, TollerstraBe
16, 50829 Kdln

Kurze Beschreibung des Auftrags: Einrichtung von 1 Kunst-
raum, 2 Werkrdumen, 1 Maschinenraum und Nebenrdumen
Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulassig: ja

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §17
VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollm&chtigter Vertreterin
oder bevollmé&chtigtem Vertreter.

Geforderte Nachweise zur persdnlichen Lage:

Auszug einer Kopie Uber die Eintragung im Berufs- oder Han-
delsregister aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen zur
Erbringung der betreffenden Dienstleistung berechtigt ist. Der
Auszug darf zum Zeitpunkt der Angebotséffnung nicht alter als
6 Monate sein.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit:

Jahresumsatz der letzten drei Jahre.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsféhigkeit:
Referenzen und Anzahl der Mitarbeiter.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: zur Ange-
botsabgabe

Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfliihrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein
Zuschlagskriterien
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Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung):

Preis: 60 %; Qualitat: 20 %; Lieferzeit: 10 %; Montagedauer:
10 %

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Koln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Kd&In

Telefon: 0221 / 221-32554, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt flr die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélinBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestatigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen:

Fir Abholer: 6,30 Euro, Bei Versand: 6,30 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 29.01.2014

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
05.02.2014, 14.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 05.05.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Koin, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kd&ln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Kéin

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgén-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“.

30 Offentliche Ausschreibung nach VOL
Ersatzbeschaffung von 216 Feldbetten; Neubeschaf-
fung von 3.000 Rettungs- und Katastrophenschutz-
Sets - 2013-2472-3-q

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kd&ln

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle

Vergabenummer: 2013-2472-3-q

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe offentlicher
Auftrége (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen

Ausgegeben am 15. Januar 2014

Nummer 2 Seite 36

—TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach missen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
kldrungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienforderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserkldrungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausflihrung: Berufsfeuerwehr Koln, Amt fiir Feuer-
schutz, Rettungsdienst und Bevélkerungsschutz, Scheiben-
straBe 13, 50737 Koln

Kurze Beschreibung des Auftrags: 216 Feldbetten, zusam-
menklappbar, 3.000 vakuumverpackte Rettungs- und Katas-
trophenschutz-Sets

Aufteilung in Lose: Die Angebote sollten wie folgt eingereicht
werden: nur flr eine beliebige Anzahl an Losen
Varianten/Nebenangebote sind zulassig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

216 Feldbetten

3.000 Rettungs- und Katastrophenschutz-Sets

Beginn und Ende der Auftragsausfihrung: Beginn: Februar
2014

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §17
VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter
Vertreterin oder bevollmachtigtem Vertreter.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsféahigkeit: Jahresumsatz der letzten drei Jahre.
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsféhigkeit:
Referenzen und Anzahl der Mitarbeiter.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Der Jahres-
umsatz der letzten drei Jahre, die Referenzen und die Anzahl
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kénnen nach Aufforde-
rung verlangt werden.

Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fir die Ausflhrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Koln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Telefon: 0221 / 221-26884, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kdnnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fir die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélnBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
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des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestétigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen:

Fir Abholer: kostenfrei Euro, Bei Versand: kostenfrei Euro
Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 22.01.2014

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
29.01.2014, 14.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 29.04.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéin, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kd&ln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Koéin

31 Offentliche Ausschreibung nach VOL
Offenes Verfahren
Rautenstrauch-Joest-Museum Kéln, Umzug
Objektsammlung und historisches Fotoarchiv -
2013-2473-3-q

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle: Zimmer 10 A 04
Vergabenummer: 2013-2473-3-q

Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren - VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe o6ffentlicher
Auftrége (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, geman
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserkldrungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfuhrung: Rautenstrauch-Joest-Museum, Ubierring
45, 50667 KoIn und Leonhard-Tietz-StraBe 10, 50676 Koln

Kurze Beschreibung des Auftrags:

Das Rautenstrauch-Joest-Museum in KéIn ist das einzige Eth-
nologische Museum Nordrhein-Westfalens. 2010 wurde am
Neumarkt das neue Haus erdffnet, in dessen Untergeschoss
neue Depots eingerichtet sind. Der noch im Altbau befindliche
Sammlungsbestand soll nun in das neue Haus umziehen. Die
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heterogene Sammlung des Museums umfasst sowohl Metall-
und Keramikobjekte als auch Objekte aus organischen Misch-
materialien. Die Objekte befinden sich in den Depots des
Altbaus Rautenstrauch-Joest-Museum am Ubierring in der
Sudstadt Kéins. Gelagert sind die Objekte in zehn Depots, die
sich auf unterschiedlichen Etagen befinden. Die Zugangswege
erfolgen Uber Treppen und/oder einen Personenaufzug

bzw. einen AuBenkran. Der sachgerechte Umzug dieser
62.000 Objekte einschlieBlich einer ,PackstraBe” schlieBt wei-
terhin eine Schadlingsbekédmpfung aller Objekte ein. Diese soll
sowohl mit Stickstoff als auch mit Kélte erfolgen bevor die Ob-
jekte im Neubau des Rautenstrauch-Joest-Museums an der
CécilienstraBe eingelagert werden.

Die Stickstoffanlage wird vom Museum gestellt und steht im
Altbau am Ubierring. Die ebenfalls vom Museum gestellte K&l-
tekammer steht vor dem Neubau des Rautenstrauch-Joest-
Museums an der CacilienstraBe. Die Depots an der Cacilien-
straBe befinden sich im 2. Untergeschoss und sind Uber einen
Lastenaufzug erreichbar. Die dort befindlichen Fahrregalanla-
gen sind nach Angaben des Museums mit Facheinheiten be-
stiickt. Mit diesem Umzug werden auch 100.000 historische
Fotos in den neuen Standort wechseln.

Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: nein

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags: Rau-
tenstrauch-Joest-Museum

Umzug von circa 62.000 ethnografischen Objekten verschie-
denster Materialien Uber eine PackstraBe und Sicherung in-
nerhalb von Kdln in die neuen Depots. Weiterhin werden circa
100.000 historische Fotos mit umziehen.

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §17
VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter
Vertreterin oder bevollmachtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfiihrung: siehe Leis-
tungsverzeichnis

Geforderte Nachweise zur persdnlichen Lage:

Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskréften, soweit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind,
haben mit dem Angebot die gemaB Gesetz Uiber die Sicherung
von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb
bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-Westfalen — TVgG — NRW) vom 10.01.2012
(Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom
26.01.2012 Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungserkla-
rung abzugeben (insbesondere zur Gewahrung von Tarif- be-
ziehungsweise Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeits-
normen); ein Vordruck ist den Vergabeunterlagen beigefligt.

- Handelsregisterauszug oder ein vergleichbares Dokument
des Standortes (Landes) vom Bieter

- Polizeiliches Fuhrungszeugnis des Geschéftsfihrers das
nicht alter als 12 Monate vor Angebotsabgabe ist oder ein ver-
gleichbares Dokument der anderen EU Staaten

.-Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenos-
senschaft oder vergleichbares Dokument anderer EU Staaten
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit:

Alle Unterlagen (auBer Referenzen) dirfen ab Angebotsabga-
be nicht &lter als 6 Monate sein.


mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de

Amtsblatt der Stadt Koln

- Ein Unternehmensprofil des Bieters

- Erklarung Uber den Jahresumsatz der letzten 3 abgelaufenen
Geschéftsjahre von durchschnittlich mindestens 500.000,00
Euro pro Jahr.

- Eine aktuelle Versicherungsbescheinigung Uber eine Be-
triebshaftpflichtversicherung mit Angabe der Versicherungs-
héhe von mindestens 20 Millionen Euro oder die schriftliche
Erklarung eine solche bei Auftragserteilung abzuschlieBen
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:

- Schriftliche Bestatigung des Rautenstrauch-Joest-Museum
Uber die Teilnahme an der obligatorischen Begehung am alten
sowie am neuen Standort vor Abgabe des Angebotes.

- Der Begehungstermin findet am: 11.03.2014 um: 10.00 Uhr
statt!

- Zertifikat DIN EN ISO 9001:2008 /

- Referenzliste der in den letzten 5 Jahren durchgefiihrten Mu-
seums-, Sammlungs- oder

Archivumziige mit mindestens 1 Umzug mit EDV Einsatz und
EDV-gestutzter Objektverfolgung

- Eigenerklarung Uber die Verfligbarkeit von Euro 5 Lastkraft-
wagen, luftgefedert mit Hebebihne und klimatisiert

- Referenzliste des Projektleiters Uber die letzten 3 Jahre.

- Eigenerklarung Uber die Kompatibilitdt zwischen Objekter-
fassung und Erfassung in der Datenbank Rautenstrauch-Jo-
est-Museum auf Oracle basierend

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung):

das wirtschaftlich glinstigste Angebot in Bezug auf die nach-
stehenden Kriterien:

Preis: 50 %, Sicherheitskonzept: 50 %

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Koln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Ko&ln

Telefon: 0221 / 221-26884, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélnBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestatigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen:

FUr Abholer: kostenfrei Euro, Bei Versand: kostenfrei Euro
Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 26.02.2014

Frist fur die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
05.03.2014 - 14.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 05.06.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
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Nachprifungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung
Koéln, ZeughausstraBe 2-10, 50667 Koln

Einlegung von Rechtsbehelfen:

Genaue Angaben zu den Fristen von Rechtsbehelfen:

siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschrankungen (GWB)

unverzlglich gegeniiber der Stadt Kdéln nach Erkennen des
VerstoBes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
spéatestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stéBen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung
spatestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stdéBen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt
Koln, der Rlige nicht abhelfen zu wollen

siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB)

30 Kalendertage ab Kenntnis des RechtsverstoBes, spéates-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU
30 Kalendertage nach Veréffentlichung der Auftragsvergabe
im Amtsblatt der EU

Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an
das Amt fur amtliche Veréffentlichungen der Européischen
Gemeinschaften: 07.01.2014
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Postvertriebsstiick — Entgelt bezahlt
G 2663

Offentliche Sitzungen der Ausschiisse und Bezirksvertretungen

20.01.2014 | Integrationsrat 21.01.2014 | Bezirksvertretung Porz
Historisches Rathaus, Bezirksrathaus Porz,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) Rathaussaal,
15.00 Uhr Friedrich-Ebert-Ufer 64-70,

51143 KoIn

Unterausschuss Kulturbauten 17.00 Uhr
Rathaus Spanischer Bau, 23.01.2014 | Ausschuss Soziales und Senioren
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121) Historisches Rathaus,
15.00 Uhr Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)
Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, Schwule 1530 Uhr
und Transgender 23.01.2014 | Bezirksvertretung Kalk
Rathaus Spanischer Bau, Blrgeramt Kalk,
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119) Nebengebaude Bezirksrathaus Kalk,
17.30 Uhr Raum 901,

21.01.2014 | - Ausschuss Kunst und Kultur g? :koesr Egll:m ptstr. 247-273,
- Betriebsausschuss Buhnen der Stadt Kéin 17.00 Uhr

- Betriebsausschuss Gurzenich-Orchester

- Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-

Museum & Fondation Corboud
Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)
14.00 Uhr

Sportausschuss

Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

Nahere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt KdIn unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
Die Sitzungen des Rates der Stadt Kdln, &ffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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	15 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung und Offenlage des Entwurfs zur 2. Änderung eines Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren
	16 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs im vereinfachten Verfahren
	17 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung und Offenlage der Fluchtlinienpläne zum Zwecke der Aufhebung
	18 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch Städtebauliches Planungskonzept: Bahnstraße in Köln-Rodenkirchen
	19 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans
	20 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Offenlage des Entwurfs einer Flächennutzungsplan-Änderung
	21 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Aufstellung eines Bebauungsplans
	22 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung und Offenlage einer Flächennutzungsplan-Änderung
	23 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Aufstellung und Offenlage eines Bebauungsplan-Entwurfs im vereinfachten Verfahren
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